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chen Geschäftsführers der Sektion Thurgau hat auch

uns vom SVLT zu tiefst betrübt. Freund August Bolli

war in unseren Kreisen gerne gesehen und äusserst
beliebt. Am Tage der Abdankung hielt der Geschäftsleitende

Ausschuss eine lange vorher angesagte

Sitzung ab. In Gedanken waren wir aber dabei und

trauerten mit Ihnen, liebe Frau Bolli. Wir werden noch

oft und in Dankbarkeit an Freund August
zurückdenken.

Verkehrssicherheit - ein leeres Wort?

Kürzlich beklagte sich in der «Thurgauer Zeitung»
Herr B. über die Art und Weise, wie die Thurgauer
Bauern ihre Zuckerrüben nach Frauenfeld führen.
Obwohl wir jeden Aufruf zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit begrüssen, dürfen einige seiner
tendenziösen und auf Unkenntnis der Materie beruhenden

Bemerkungen nicht unwidersprochen bleiben.

Die Verkehrssituation in und um Frauenfeld zur Zeit
der Rübentransporte ist uns bekannt. Wir wissen
auch, dass unter dem Zeitdruck (verursacht durch
Erntetermin, Ablieferungstermin und Witterungsverhältnisse)

mancher Bauer auf der Fahrt zur Zuckerfabrik

Fehler macht. Durch die Vielzahl der Rübenfuhren

und deren Konzentration in der Stadt Frauenfeld

fallen diese Fehler vermehrt auf. Die gleiche
Erscheinung stellt man aber auch bei einer Verdichtung

des Personen- und Lastwagenverkehrs fest.

Es entspricht indessen nicht den Tatsachen, wenn
behauptet wird, dass die Thurgauer Bauern mit ihren

Traktoren, die mit grünen Kontrollschildern
immatrikuliert sind, nur zwischen Feld und Hof verkehren
dürfen. Das grüne Kontrollschild berechtigt gemäss
Strassenverkehrsgesetz (SVG) zu allen Fahrten im

Zusammenhang mit der Bewirtschaftung eines
Landwirtschaftsbetriebes. Ferner ist Jugendlichen, welche
im Besitze eines Führerausweises der Kategorie G

sind, das Führen eines landw. Motorfahrzeuges
erlaubt. Ob nun ein Jugendlicher einen Rübentransport
selbständig erledigen kann oder soll, müsste unseres
Erachtens unter Beachtung seiner Verantwortung
durch den Betriebsleiter oder Vater des jungen
Traktorführers entschieden werden. Eben dieses Verant¬

wortungsgefühl sollte aber auch das Mitfahren

jüngerer Geschwister auf dem Traktor verbieten. In

diesem Punkt sind wir mit Herrn B. einig.

Nicht akzeptieren können wir aber den Vorwurf,
«dass Bauern alles dürfen». Diese werden von der

Verkehrspolizei genau gleich streng kontrolliert wie

die übrigen Strassenbenützer. Auch ihre Fahrzeuge
unterstehen den gesetzlichen Ausrüstungsvorschriften.

Wer diese Vorschriften nicht einhält, läuft
Gefahr, von der Polizei verzeigt zu werden oder als

Verursacher eines Unfalles sich an der Schadenregelung

beteiligen zu müssen.

Weil uns sehr viel daran gelegen ist, dass der
allgemein gute Ruf der landw. Fahrzeuglenker nicht
durch einige uneinsichtige Aussenseiter in Frage
gestellt wird, rufen wir erneut alle Landwirte auf, die
Verkehrssicherheit ihrer Traktoren und Anhänger
gewissenhaft zu überwachen. Von den andern Stras-
senbenützern darf man aber während der relativ
kurzen Zeit der Rübenkampagne etwas mehr
Verständnis für eine vorübergehende Stress-Situation
der Rübenpflanzer erhoffen.

Abschliessend sei daran erinnert, dass sich 22

Sektionen unseres Verbandes und 26 kantonale
Unfallverhütungsstellen jahraus jahrein darum bemühen,
die Fahrer landw. Motorfahrzeuge zu disziplinierten
und rücksichtsvollen Verkehrsteilnehmern zu erziehen.

Die Unfallstatistik beweist, dass ihnen dies nicht
schlecht gelingt.
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